
90 I. Strafprozeßordnung

(2) Das Protokoll muß den Gang und Inhalt der Haupt
verhandlung im wesentlichen wiedergeben und die Ein
haltung aller zwingenden Verfahronsvorschriften nach- 
weisen. Die im Laufe der Verhandlung gestellten Anträge, 
die ergangenen Entscheidungen und die Urtoilsformel sind 
in das Protokoll aufzunehmen.

(3) Die Aussagen der Angeklagten, Zeugen und Sach
verständigen sind im Protokoll mit ihrem wesentlichen 
Inhalt wiederzugeben. Zum Gegenstand der Verhandlung 
gemachte Schriftstücke und andere Beweismittel sind zu 
bezeichnen.

(4) Kommt es auf die genaue Feststellung eines bestimm
ten Vorganges in der Haupt verhandlung oder des Wortlauts 
einer Aussage oder einer Äußerung an, so hat der Vor
sitzende die vollständige Protokollierung und Verlesung an
zuordnen. In dem Protokoll ist zu vermerken, daß es in
soweit verlesen und genehmigt worden ist, oder welche Ein
wendungen erhoben worden sind.

§ 230
Beweiskraft des Protokolls

(1) Das Protokoll beweist, ob die zwingenden Verfahrens
vorschriften in der Hauptverhandlung eingehalten worden 
sind.

(2) Das Protokoll dient dem höheren Gericht als Grund
lage für seine Beurteilung der tatsächlichen Feststellungen 
des Urteils.

(3) Der Staatsanwalt, der Angeklagte und sein Vertei
diger sowie andere an der Hauptverhandlung Beteiligte 
können innerhalb von drei Tagen nach Fertigstellung des 
Protokolls dessen Berichtigung oderErgänzung beantragen. 
Das Gericht hat über diesen Antrag durch Beschluß nach 
Anhörung des Protokollführers zu entscheiden. Der Be-


